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Ausgedruckt am 3. 7. 1989 

Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 

zwischen der Republik Österreich und der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu-:­
~lik über die Errichtung und Tätigkeit eines 

- Österreichischen Kulturinstitutes in Prag und 
eines Kultur- und Informationszentrums der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu­

blik in Wien 

Die Republik Österreich und die Tschechoslo­
wakische Sozialistische Republik haben, 

im Bestreben, auf der Grundlage der Schlußakte 
und anderer einschlägiger Dokumente der Konfe­
renz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa einen Beitrag zur weiteren Entwicklung der 
freundschaftlichen Beziehung zwischen der Repu­
blik Österreich und der Tschechoslowakischen 
Sozialistischen Republik sowie zwischen den Völ­
kern beider Staaten zu leisten, 

im BewUßtsein, daß das gegenseitige Kennenler­
nen und die bessere Verständigung zwischen den 
Menschen beider Staaten einen wichtigen Beitrag 
zur Festigung des Friedens darstellt, 

vom Wunsche geleitet, ihre Zusammenarbeit auf 
kulturellem, erzieherischem und wissenschaftli­
chem Gebiet zu intensivieren, 

vereinbart, dieses Abkommen abzuschließen und 
sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel! 

(1 ) Jede Vertragspanei ist berechtigt, in der 
Hauptstadt der anderen Venragspanei eine Kultur­
einrichtung (Österreichisches Kulturinstitut in 
Prag/Kultur- und Informationszentrum der CSSR 
in Wien) zu errichten. 

(2) Beide Venragspaneien werden der Tätigkeit 
der Kultureinrichtungen größtmögliche Unterstüt­
zung gewähren. 

DOHODA 

mezi Rakouskou republikou a Ceskosloven­
skou socialistickou republikou 0 znzeni.a cin­
nosti Rakouskeho kultumiho institutu v Praze 
a Kultumiho a informacniho strediska Cesko-

slovenske socialisticke republiky ve Vidni 

Rakouska republika a Ceskoslovenska sociali­
sticM republika, 

vedeny snahou pfispet na zaklade Zavereeneho 
aktu a ostatnich pfislusnych dokumenul Konfe­
rence 0 bezpeenosti a spolupräci v Evrope k dal­
simu rozvoji eratelskych vztahü mezi Rakouskou' . 
republikou a Ceskoslovenskou socialistickou repu­
blikou, jakoz i mezi narody obou statu, 

vedomy si toho, ze vzajemne poinavani alepsi 
porozumeni mezi lidern obou statu je dulezitym 
prispevkem k upevneni miru, . 

vedeny pfanim zintenzivnit svoji spolupraci v 
kulturni, vychovne avedecke oblasti, 

se dohodly uzavrit tuto Dohodu a shodly se na 
tomto: 

Clanek 1 

(1) Kazda smluvni strana je opravnena zridit v 
hlavnimmeste druhe smluvni strany kulturni zafi­
zeni (Rakousky kulturni institut v Praze aKulturni 
a informaeni stfedisko CSSR ve Vidni). 

(2) Obe smluvni strany budou vsestranne pod­
porovat einnost kulturnich zarizeni. . 
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2 981 der Beilagen 

(3) In Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
dieses Abkommens können' die Kultureinrichtun­
gen ihre Tätigkeit auf dem gesamten Hoheitsgebiet 
des Empfangsstaates ausüben. 

(4) Die Kultureinrichtungen besitzen Rechtsper­
sönlichkeit. 

Artikel 2 

Die Kultureinrichtungen können auf dem 
Gelände oder im Gebäude der diplomatischen Mis­
sion des Entsendestaates untergebracht werden. In 
diesem Fall hat die Kultureinrichtung über einen 
getrennten Eingang zu verfügen. Die Bestimmun­
gen des Wiener Übereinkommens über diplomati­
scheBeziehungen finden auf die Kultureinrichtun­
gen nicht Anwendung. 

Artikel 3 

Die gesamte Tätigkeit der Kultureinrichtungen 
wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
dieses Abkommens und mit den Rechtsvorschriften 
des Empfangsstaates ausgeübt. 

Artikel 4 

(1) Jeder Kultureinrichtung steht ein Direktor 
vor, der vom zuständigen Organ des Entsendestaa­
tes ernannt wird, der die gesamte Tätigkeit der 
Kultureinrichtung leitet. 

(2) Mit den Funktionen des Direktors und seiner 
Stellvertreter können auch Mitglieder der diploma­
tischen Mission des Entsendestaates betraut und 
entsprechend notifiziert werden. Der Direktor und 
seine Stellvertreter müssen die Staatsangehörigkeit. 
des Entsendestaates besitzen. 

(3) Als Verwaltungs- und technisches Personal 
können in den Kultureinrichtungen Staatsangehö­
rige des Empfangssstaates und Staatsangehörige 
des Entsendestaates, die im Empfangsstaat ständig 
ansässig sind, beschäftigt werden. Für die Beschäfti­
gung dieses Personals finden die arbeits- und 
sozialrechtlichen sowie alle anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften und Verfahren des Empfangs­
staates Anwendung. 

(4) Der Direktor jeder Kultureinrichtung und 
die beauftragten Mitarbeiter können in Fragen der 
Tätigkeit derselben mit den zuständigen zentralen 
wie lokalen Behörden, Bildungs- und Wissen­
schaftseinrichtungen sowie kulturellen Einrichtun­
gen in Übereinstimmung mit den in Geltung ste­
henden Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
direkt verkehren. 

(5) Der Direktor jeder Kultureinrichtung ist 
berechtigt; in den laufenden Angelegenheiten, die 
den internen Betrieb der Kulture;nrichtung betref­
fen (zB Rechnungs- und Personalwesen, Biblio­
thekswesen, Sprachkurse), zu entscheiden. 

(3) V souladu s ustano~enimi teto Dohody 
mohou kulturni zafizeni vykonavat svoji einnost na 
celem uzemi pnjimajieiho statu. 

(4) Kulturni zafizeni jsou pravnickymi osobami. 

Clanek 2 

Kulturni zanzeni mohou btt umisrena na 
pozemku nebo v budove diplomaticke mise zn­
zujieiho statu. V tomto pnpade musi mit kulturni 
zafizeni oddeleny vchod. Ustanoveni Videiiske 
umluVy 0 diplomatickych styeich se na tato kulturni 
zafizeni nevztahuji. 

Clanek 3 

VeSkera einnost kulturnich zafizeni se uskutet­
iiuje v souladu s ustanovenimi teto Dohody a präv­
nimi pfedpisy pnjimajieiho statu. 

Clanek 4 

(1) V tele kazdeho kulturniho zafizeni je feditel 
jmenovany pfislusn5'm organem zfizujieiho statu, 
ktery fidi veskerou einnost kulturniho zafizeni. 

(2) Funkcemi feditele a jeho zastupcü mohou btt 
povereni a odpovidajieim zpüsobem notifikovani i 
tlenove diplomatickemise zfizujieiho statu. Reditel 
a jeho zastupci musi btt statnimi obtany zfizujieiho 
statu. 

(3) Jako spravni a technicky personal mohou btt 
v kulturnim zafizeni zamestnani statni obtane pfiji­
majieiho- statu a statni obtane znzujieiho statu 

. majiei trvaly pobyt na uzemi pfijimajiciho statu. 
Pro zamestnavani tohoto personalu plati pracovni, 
socialni, jakoz i vsechny ostatni pfislusne pravni 
pfedpisy a procedury pfijimajiciho statu. 

(4) Reditel kazdeho kulturniho zafizenl a pove­
feni pracovnici se mohou v otazkach jeho cinnosti 
so/kat v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy pnji­
majiciho statu pfimo s pfislusnymi ustfednimi a 
mistnimi ufady, vzdelavacimi, vedeckymi a kultur­
nimi institucemi. 

(5) Reditel kazdeho kulturniho zafizeni je oprav­
nen rozhodovat bezne zalezitosti souvisejiei s vnitf­
nim provozem kulturniho zafizeni (napf. uCetnictvi 
a personalni zalezitosti, knihovnictvi a jazykove 
kursy). 
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Artikel 5 

(1) Die Tätigkeit der Kultureinrichtung im Emp­
fangsstaat dient der Verbreitung von Informatio­
nen und Kenntnissen über den Entsendestaat im 
Interesse des weiteren Ausbaues der freundschaftli­
chen Beziehungen zwischen bei den Staaten und 
schließt ein: 

a) 'Informationen über Kultur, Kunst und Wis­
senschaft; 

b) Veranstaltungen von sprach-, kultur-, bil­
dungswissenschaftlichen, sonstigen wissen­
schaftlichen sowie literarischen Vorträgen, 
Lesungen und Symposien, von Konzerten, 
Theateraufführungen und künstlerischen 
Darbietungen sowie von Filmpräsentationen; 

c) Durchführung von Ausstellungen in den 
Bereichen Kultur, Kunst, Sport und Wissen­
schaft; 

d) Durchführung von Sprachkursen mit beson­
derer Berücksichtigung der Kultur- und Lan­
deskunde des Entsendestaates; 

e) Einrichtung und Führung von Leseräumen 
und Leihbibliotheken in den Räumlichkeiten 
der Kultureinrichtungen, die Publikationen 
und audiovisuelles Material enthalten, die 
sich auf den Entsende- oder den Empfangs­
staat beziehen; 

f) Kleinhandel mit Gegenständen kulturellen 
Charakters in. Übereinstimmung mit Artikel 9 
dieses Abkommens. 

(2) Insofern für Veranstaltungen (zB Sprach­
kurse, Vorträge, Ausstellungen) in den Räumlich­
keiten der Kultureinrichtungen zur Deckung der 
Kosten ein Entgelt eingehoben wird, ist dieses von 
Steuern und sonstigen Abgaben befreit. 

(3) Die im Absatz 1 dieses Artikels erwähnten 
Tätigkeiten erfolgen in den Räumlichkeiten der 
Kultureinrichtungen. Die Kultureinrichtungen kön­
nen mit Zustimmung der zuständigen Stellen, die 
gegebenenfalls ihre Unterstützung gewähren, kul­
turelle, künstlerische und wissenschaftliche Veran­
staltungen auch außerhalb der Räumlichkeiten der 
Kultureinrichtungen veranstalten. 

(4) Sofern zwischen den Kultureinrichtungen 
und den zuständigen Stellen der Empfangsstaaten 
nichts anderes vereinbart wird, erfolgt die V or­
trags- und künstlerische Tätigkeit der Kulturein­
richtungen nur durch Staatsangehörige des Ent­
sende- oder Empfangsstaates. Dies gilt nicht für 
künstlerische Ensembles und Gruppen. 

(5) Bezüglich der wissenschaftlichen und wissen­
schaftlich-technischen Zusammenarbeit werden die 
Kultureinrichtungen nach Übereinkunft mit den 
zuständigen Stellen des Empfangsstaates ihre 
Tätigkeit in folgenden Bereichen entfalten: 

a) wissenschaftlicher und wissenschaftlich-tech­
nischer Informations- und Publikations aus­
tausch sowie .. Austausch von Forschungser­
gebnissen in Ubereinstimmung mit einschlägi­
gen innerstaatlichen Vorschriften; 

Clänek 5 

(1) Cinnost kulturniho zarizeni v prijimajieim 
statu slouzi sireni informaei a znalostl 0 zrizujieim 
statu v zajmu dalSiho prohlubovani prätelskych 
vztahu mezi obema stäty a iahrnuje: 

a) informovani 0 kulture, umeni a vede; 

b) porädäni jazykovych, kulturnich, vzdeIäva­
eich, vedeckych a literärnich prednäsek, cteni 
a sympozii, koncertü, divadeInich predsta­
veni, umeleckych vystoupeni a promitani 
filmu; 

c) konäni vystav z oblasti kultury, umeni, sportu 
a vedy; 

d) konäni jazykovych kursu zamHenych na kul­
turu, vedu, umeni a, vlastivedu zfizujieiho 
stätu; 

e) zrizeni a vedeni citären a knihoven s mozno­
sti vypujcky, ktere se nachäzeji v prostorach 
kulturniho zarizeni a obsahuji publikacni a 
audiovizuälni materiäly, vztahujiei se ke zfi­
zujieimu nebo prijimajieimu stätu; 

f) maloobchodni prodej predmetu kulturni 
povahy v souladu s clänkem 9 teto Dohody. 

(2) Pokud bude ke kryti vydajü za akce konane v 
prostoräch kulturniho zanzeni (napr. jazykove 
kurzy, prednäsky, vystavy) vybiräna uplata, bude 
osvobozena od dani a jinych dävek. 

(3) Ciimost uvedenä v odstavci I tohoto clänku se 
provädi v prostorach kulturnich zarizeni. Se 
souhlasem prislusnych orgänü, ktere pfipadne 
poskytnou svoji podporu, mohou kulturni zafizeni 
porädat kulturni, umelecke avedecke akce i mimo 
vlastni pros tory. 

(4) Nebude-li mezi kulturnimi zafizenimi a pfi­
slusnymi orgäny pfijimajieich stätu dohodnuto 
jinak, bude prednäSkovä a umelecka Cinnost kultur­
nich zafizeni vykonävana pouze statnimi obcany 
zfizujieiho nebo pfijimajieiho stätu. Toto ustano­
veni se nevztahuje na umelecke soubory a skupiny. 

(5) V oblasti vedecke a vedeckotechnicke spolu­
präce budou kulturni zafizeni po dohode s pfislus­
nymi orgäny pfijimajieiho stätu rozvijet svoji Cin­
nost na: 

a) vymenu vedeckych a vedeckotechnickych 
informaci, publikaei a vysledku vyzkumu v 
souladu s pfislusnymi vnitrostätnimi pravnimi 
pfedpisy; 

2 
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b) Organisation und Durchführung von gemein­
samen Symposien, Konferenzen, Fortbil­
dungskursen und Ausstellungen mit wissen­
schaftlicher und wissenschaftlich-technischer 
Thematik in Zusammenarbeit mit den zustän­
digen Institutionen des Empfangsstaates. 

Artikel 6 

(1) Die Direktoren der Kultureinrichtungen wer­
den die zuständigen Stellen des Empfangsstaates im 
voraus über die geplanten Veranstaltungen und 
Programme und die Materialien, die der Öffent­
lichkeit zur Verfügung gestellt oder verbreitet wer­
den, informieren. 

(2) Die Kultureinrichtungen wirken bei der 
Durchführung der von der Gemischten Kommis­
sion gemäß Artikel 23 des Abkommens zwischen 
der Republik Österreich und der Tschechoslowaki­
schen Sozialistischen Republik über die Zusam­
menarbeit auf den Gebieten der Kultur, Bildung 
und Wissenschaft festgelegten Arbeitsprogramme 
mit. Bei den Tagungen dieser Gemischten Kommis­
sion wird auch die Tätigkeit der Kultureinrichtun­
gen behandelt. 

Artikel 7 

(1) Der Empfangsstaat erleichtert nach Maßgabe 
seiner Rechtsvorschriften dem Entsendestaat den 
Erwerb der für dessen Kultureinrichtung in seinem 
Hoheitsgebiet benötigten Räumlichkeiten oder hilft 
ihm, sich auf andere Weise Räumlichkeiten zu 
beschaffen. 

(2) Jeder Entsendestaat trägt die Kosten für die 
Errichtung und den Betrieb seiner Kultureinrich­
tung. 

Artikel 8 

(1) Nach Maßgabe seiner geltenden Gesetze und 
anderen Rechtsvorschriften gestattet der Emp­
fangsstaat die Einfuhr von Gegenständen für die 
Tätigkeit der Kultureinrichtung und ihre Wieder­
ausfuhr und befreit sie von allen Zöllen, Steuern 
und ähnlichen Abgaben mit Ausnahme von Gebüh­
ren für Einlagerung, Beförderung und ähnliche 
Dienstleistungen. 

(2) Vorbehaltlich von Artikel 4 Absatz 3 und 
Artikel 9 Absatz 3 sind die Kultureinrichtungen in 
Erfüllung der abkommensgemäßen Aufgaben von 
der direkten Besteuerung befreit. Für Zwecke der 
Umsatzbesteuerung finden alle einschlägigen Abga­
benvorschriften des Empfangsstaates Anwendung. 

Artikel 9 

(1) Die Kultureinrichtungen dürfeni~ Überein­
stimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften 
des Empfangsstaates eine Kleinhandelstätigkeit mit 

b) organizovini a realizaci spolecnych symp6zii, 
konferenci a studijnich kursü a vystav s vedec­
kou a vedeckotechnickou tematikou ve spolu­
präci s pfislusnymi organizacemi prijimajiciho 
stitu. 

Clanek 6 

(1) Reditele kulturnich zafizeni budou predem 
informovat prislusne orginy prijimajiciho stitu 0 

plinovanych akcich, programech a materiilech, 
ktere budou diny k dispozici verejnosti nebo 
budou rozsiroviny. 

(2) Kulturni zarizeni se podileji na provideni 
pracovnich programü . stanovenych SmiSenou 
komisi dIe clinku 23 Dohody mezi Rakouskou 
republikou a Ceskoslovenskou socialistickou repu­
blikou 0 spoluprici v oblasti kultury, skolstvi a 
vedy. Na zasedinich teta SmiSene komise bude 
projednivina i cinnost kulturnich zarizeni. 

Clanek 7 

(1) Pfijimajici stit usnadni podle svych privnich 
predpisü zfizujicimu stitu ziskini prostorü potreb­
nych pro kuluirni zafizeni na svem stitnim uzemi 
nebo mu pomüze opatfit si prostory jinym zpüso­
bem. 

(2) Kazdy zfizujici stit hradi niklady na zrizeni 
a provoz sveho kulturniho zafizeni. . 

Clänek 8 

(1) Podle svych platnych zikonü a jinych priv­
nich predpisü povoli prijimajici stit dovoz pred­
metü pro Cinnost kulturniho zarizeni a jejich 
zpetny vyvoz a osvobozuje je ode vsech cel, dani a 
podobnych divek s vyjimkou poplatkü za sklado­
vini, odvoz a podobne sluzby. 

(2) S vyhradou clinku 4 odst. 3 a clinku 9 odst. 
3 jsou kulturni zafizeni pfi plneni ukolü po dIe 
Dohody osvobozena od primeho zdaneni. Pro 
ucely zdaneni z obratu se pouZiji vsechny prislusne 
predpisy prijimajiciho stitu 0 divkich. 

Clanek 9 

(1) Kulturni zarizeni mohou v souladu s prislus­
nymi privnimi predpisy pfijimajiciho stitu providet 
maloobchodni prodej predmetü kulturni povahy, 
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Gegenständen kulturellen Charakters, welche die 
Kultur der Völker des Entsendestaates auf dem 
Hoheitsgebiet des Empfangsstaates bekannt 
machen, durchführen. 

(2) Bedingungen, Umfang sowie Art und Weise 
der Durchführung dieser Kleinhandelstätigkeit 
werden zwischen den Vertragsparteien vereinbart 
werden. 

(3) Eine Kleinhandelstätigkeit im Sinne dieses 
Artikels unterliegt im Empfangsstaat der vollen 
Besteuerung. 

Artikel 10 

DiesesAbkommen tritt am ersten Tag des dritten 
Monats in Kraft, in dem die Vertragsparteien ein­
ander schriftlich auf diplomatischem Wege mitge­
teilt haben, daß die jeweiligen innerstaatlichen V or­
aussetzungen für dessen Inkrafttreten erfüllt sind. 

Artikel 11 

Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen. Es kann von jeder Vertragspartei 
schriftlich auf diplomatischem Wege gekündigt 
werden. Die Kündigung wird sechs Monate nach 
Einlangen der Notifikation bei der anderen Ver­
tragspartei wirksam. 

Zu Urkund dessen haben die gefertigten Bevoll­
mächtigten das vorliegende Abkommen unterzeich­
net. 

Geschehen zu Wien, am 5. Dezember 1988 in 
zwei Urschriften, jede in deutscher und tschechi­
scher Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise 
authentisch sind. 

Für die Republik Österreich: 

Dr. Alois Mock m. p. 

Für die Tschechoslowakische Sozialistische 
Republik: 

Dr. Jaromir Johanes m. p. 

propagujicich kulturu narodü zhzujiciho statu na 
uzemi phjimajiciho statu. 

(2) Podminky, rozsah a zpüsob provadeni teto 
maloobchodni cinnosti budou dohodnuty mezi 
smluvnimi stranami. 

(3) Maloobchodni Cinnost ve smyslu tohoto 
tlanku podIeha v pfijimajicim state plnemu zda­
neni. 

CIanek 10 

Tato Dohoda vstupuje v platnost prvniho dne 
tfetiho mesice ode dne, v nemz si smluvni strany 
riavzajem diplomatickou cestou pisemnou formou 
oznami, ze jsou splneny pfislusne vnitrostatni pod­
minky pro jeji vstup v platnost. 

CIanek 11 

Tato Dohoda se sjednava na dobu neurcltou. 
Müze by. pisemne diplomatickou cestou kazdou ze 
smluvnich stran vypovezena. VypovedV vstoupi v 
platnost sest mesicü ode dne obdrZeni vypovedi 
druhou smluvni stranou. 

Na dükaz cehoz opravneni zmocnenci tuto 
Dohodu podepsali. 

Dano ve Vidni dne 5. prosince 1988 ve dvou 
püvodnich vyhotovenich, kazde v jazyce nemeckem 
a ceskem, pficemz obe zneni maji stejnou platnost. 

Za 
Rakouskou republiku: 

Dr.Alois Mock m. p. 

Za 
Ceskoslovenskou socialistickou republiku 

Dr. Jaromir Johanes m. p. 
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VORBLATT 

Problem: 

Festlegung des Rechtsstatus, der Befugnisse und des Tätigkeitsbereiches eines Österreichischen Kul­
turinstitutes in Prag und eines Kultur- und Informationszentrums der CSSR in ·Wien. 

Ziel: 

Durch die Errichtung eines Österreichischen Kulturinstituts in Prag und eines Kultur- und Informa­
tionszentrums der CSSR in Wien sollen die beidseitigen Beziehungen in den Bereichen Kultur, Wissen­
schaft und Bildungswesen - auch im Sinne der von der Bundesregierung angestrebten Förderung der gut­
nachbarlichen Beziehungen zur CSSR - intensiviert werden. 

Alternative: 

Keine; da Kulturabteilungen an diplomatischen Missionen nicht jene Freiheiten und Möglichkeiten 
haben, die den zu errichtenden Kulturinstituten auf Grund vorliegenden Abkommens zustehen werden. 

Kosten: 

Die im Rahmen der Durchführung des vorliegenden Abkommens erforderlichen Mehrausgaben des 
Bundes betragen voraussichtlich: 

Personalaufwand 
Sachaufwand 
Mietaufwand 
Veranstaltungskredite (operativer Aufwand) 

2,965 Millionen Schilling 
2,723 Millionen Schilling 
0,600 Millionen Schilling 
1,000 Millionen Schilling 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Bei dem Abkommen handelt es sich um einen 
gesetzändernden und gesetzesergänzenden Staats­
vertrag. Es bedarf daher gemäß Art. 50 Abs. 1 Bun­
des-Verfassungsgesetz der Genehmigung des 
Nationalrates. Es hat nicht politischen Charakter 
und enthält keine verfassungsändernden oder ver­
fassungsergänzenden Bestimmungen. Es ist der 
unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen 
Rechtsbereich zugänglich, sodaß eine Erlassung 
von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 Bundes-Verfas­
sungsgesetz nicht erforderlich ist. 

In dem Bestreben, die von der Bundesregierung 
~ngestrebten gutnachbarlichen Beziehungen zur 
CSSR zu fördern und insbesondere den bilateralen 
Kultur- und Wissenschaftsaustausch zu intensivie­
ren, hat der Bundesminister für auswärtige Angele­
genheiten, Vizekanzler Dr. Alois Mock, im Juli 
1987 mit dem damaligen Außenminister der CSSR, 
Ing. Bohuslav Chnoupek, auch die Einsetzung 
einer Arbeitsgruppe betreffend Errichtung von Kul­
turinstituten vereinbart. 

Damit wurde auch einem mehrfach von Abge­
ordneten zum Nationalrat vorgebrachten Wunsch 
auf Errichtung eines Österreichischen Kulturinsti­
tutes in Prag entsprochen. 

Die erste Sitzung der Arbeitsgruppe mit einem. 
grundsätzlichen Gedankenaustausch fand im Okto­
ber 1987 in Prag statt. Am 16. und 17. Juni 1988 
wurden durch die Arbeitsgruppe in Wien die kon­
kreten Verhandlungen über ein Abkommen zur 
gegenseitigen Errichtung von Kulturinstituten auf­
genommen und bei einem weiteren Treffen der 
Arbeitsgruppe vom 20. bis 23. Juli 1988 in Prag 
weitergeführt, wobei es zu einer weitgehenden 
Einigung über den Abkommenstext kam. 

Das Abkommen konnte sodann am 5. Dezember 
1988 durch den Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten, Vizekanzler Dr. Alois Mock, und 
den tschechoslowakischen Außenminister Dr. Jaro­
mir Johanes unterzeichnet werden. 

Durch die Errichtung des Kulturinstitutes in 
Prag entsteht für das Bundesministerium für aus­
wärtige Angelegenheiten eine Ausweitung seiner 
Tätigkeit, die mit den derzeit zur Verfügung ste-

henden Budgetmitteln und Planstellen nicht abge­
deckt werden kann. 

Die Sicherstellung des zusätzlichen Personalbe­
darfs von 2 Planstellen A (Direktor und stellvertre­
tender Direktor), 2 B (Kanzler und Bibliothekar), 
3 d, 1 e, 1 p und des finanziellen Mehraufwandes 
von voraussichtlich ca. 7 Millionen Schilling p. a. 
(einschließlich ca. 3 Millionen Schilling Personal­
ausgaben) sowie die Sicherstellung des zusätzlichen 
Sachaufwandes bleibt einer noch gesondert zu tref­
fenden finanzgesetzlichen Vorsorge vorbehalten. 

Kulturinstitute unterstehen dem Bundesministe­
rium für auswärtige Angelegenheiten und werden 
in kulturellen Zentren des Auslandes (nicht unbe­
dingt in den Hauptstädten) errichtet; sie haben die 
Aufgabe, die Kenntnis über österreichische leistun­
gen auf den Gebieten der Kultur, der Wissenschaft 
und des Bildungswesens zu vermitteln und die 
Kontakte zwischen entsprechenden Einrichtungen 
Österreichs und des Gastlandes zu fördern. 

Zu den Aufgaben der Ktilturinstitute - aber 
al,lch der mit Kulturagenden beauftragten Mitarbei­
ter an diplomatischen Missionen oder konsulari­
schen Vertretungen - gehören: 

Präsentation österreichischen Kulturgutes im 
Ausland, 
Förderung der kulturellen Begegnungen zwi­
schen dem Gastland und Österreich, 
Durchführung gemeinsamer kultureller Pro­
jekte mit Institutionen des Gastlandes, 
Mitwirkung bei der Durchführung der Kul­
turabkommen. 

Im kulturellen und wissenschaftlichen Bereich 
entfalten die Kulturinstitute eine vielfältige Tätig­
keit. Sie organisieren ua.: 

Ausstellungen, 
literarische Vorträge, 
Konzerte, 
Film-, Video- und Diavorführungen, 
Österreich-Tage und -Wochen, 
wissenschaftliche Vorträge und Symposien, 
Seminare und Workshops, 
Durchführung wissenschaftlicher Koopera­
tionsprojekte, 
Sprachkurse, 
Buchaktionen, 
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die Herausgabe von Publikationen, 
die Information über kulturelle, wissenschaft­
liche und erzieherische Belange, 
die Betreuung österreichischer Lektoren und 
Sprach assistenten sowie der germanistischen 
Institute an ausländischen Universitäten, 
die Nachbetreuung von Stipendiaten, Studen­
ten und Professoren nach der Rückkehr in 
ihre Heimat, 
die Betreuung österreichischer Künstler, Wis­
senschafter, Stipendiaten und Experten im 
Ausland, ' 
Verleih von Filmen und anderen audiovisuel­
len Mitteln. 

Um den Möglichkeiten und Erfordernissen im 
jeweiligen Empfangsstaat weitestgehend entspre­
chen zu können, gestalten die Kulturinstitute im 
Rahmen der vom Bundesministerium für auswär­
tige Angelegenheiten erstellten Richtlinien ihre 
Veranstaltungsprobleme selbständig.' Zur Durch­
führung des Programms werden jedem Kulturinsti­
tut jährlich Budgetmittel zugewiesen, über die es 
direkt verfügen kann. 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen die Kul­
turinstitute in der Regel über eine Bibliothek 
(Bücher, Schallplatten, Tonbänder, Kassetten), 
über Film-, Bild- und Informatiensmaterial sowie 
über die zur Vorführung audiovisueller Mittel 
erforderlichen Geräte. 

Was die Arbeitsweise anlangt, so haben die Kul­
turinstitute und Vertretungen Auftrag, Veranstal­
tungen nicht nur in den jeweiligen Haupt- bzw. 
Sitzstädten, sondern in verstärktem Maße auch in 
anderen Teilen des Empfangsstaates durchzufüh­
ren. Darüber hinaus wird getrachtet, die Veranstal­
tungen auch am Dienstort soweit als möglich an 
Universitätsinstituten, in Fachvereinigungen, Gale­
rien usw. -also außerhalb der eigenen Räumlich­
keiten - durchzuführen. Dadurch wird nicht nur 
ein größerer Interessentenkreis erreicht, sondern 
durch die enge Zusammenarbeit mit den Institutio­
nen des Gastlandes bei den einzelnen Aktionen 
auch die einseitige Präsentation durch Partner­
schaft ersetzt, wodurch es zu echter Begegnung 
und damit zu jenem völkerverbindenden Effekt 
kommt, der eines der wesentlichsten Ziele der 
österreichischen kulturellen Aktivitäten im Ausland 
darstellt. 

Bis 1970 war das damalige Unterrichtsministe­
rium das federführende Ressort, das zwischen 1952 
und 1969 auch eine Reihe von Kulturinstituten im 
Ausland gegründet hat wie Paris im Jahre 1954, 
London im Jahre 1956 und New York im Jahre 
1963 (als Fortsetzung des 1956 eingerichteten 
Österreichischen Kulturreferates), sodann auch in 
Osteuropa wie in Warschau 1965 (Lesehalle seit 
1963) und schließlich im Nahen Osten, wo seit 
1959 ein "Kulturreferat für den Vorderen Orient" 
mit Sitz in Kairo gegründet wurde, das aus den 

Kulturinstituten Kairo und T eheran, später auch 
Istanbul bestand, wobei Istanbul im Jahre 1963 und 
Teheran im Jahre 1969 selbständige Kulturinstitute 
wurden. 1974 wurde die vom Außenministerium 
bereits 1955 gegründete Lesehalle in Agram in ein 
Kulturinstitut umgewandelt und 1977 das Kulturin­
stitut Budapest eröffnet. Das Kulturinstitut in Rom 
wurde 1938 auf Grund eines österreichisch-italieni­
sehen Kulturabkommens aus dem Jahre 1935 als 
Erweiterung des seit 1881 bestehenden Öster­
reichischen Historischen Institutes errichtet. 

Das Bundeskanzleramt, Auswärtige Angelegen­
heiten (ab 1959: Bundesministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten), hatte den "Verkehr mit dem 
Ausland in Angelegenheiten von Kunst und Wis­
senschaft, Unterricht und Sport" durchzuführen, 
ohne daß ihm für diesen Bereich Budgetmittel zur 
Verfügung standen. 

Ab 1956 gab es im Bundeskanzleramt, Auswär­
tige Angelegenheiten, eine Kulturabteilung, ab 
1964 im Bundesministerium für Auswärtige Angele­
genheiten eine Sektion für Kultur und Presse und 
seit 1969 verfügt das Ressort über eine Kulturpoliti­
sche Sektion. Noch im Bundesgesetz vom 22. Juli 
1959· über die Errichtung eines Bundesministeriums 
für Auswärtige Angelegenheiten (BGBL Nr. 172/ 
1959) sind die kulturellen Auslandsbeziehungen 
unter den "auswärtigen Angelegenheiten" über­
haupt nicht erwähnt. Mit dem Bundesgesetz vom 
25. Mai 1966 über die Errichtung eines Bundesmi­
nisteriums für Bauten und Technik und über eine 
Neuordnung des Wirkungsbereiches einiger Bun­
desministerien (BGBL Nr. 70/1966) wurde für die 
Besorgung der Geschäfte der kulturellen Auslands­
beziehungen (einschließlich der Bestellung der Kul­
turattaches an Vertretungsbehörden) die Zustän­
digkeit des Bundesministeriums für Unterricht fest­
gelegt. Auf Grund des Bundesgesetzes vom 9. Juli 
1970 über die Errichtung eines Bundesministeriums 
für Wissenschaft und Forschung und über die Neu­
ordnung des Wirkungsbereiches einiger Bundesmi­
nisterien (BGBL Nr. 205/1970) ging die Zuständig­
keit zur Bestellung von Kulturattaches an den Ver­
tretungsbehörden sowie zur Besorgung der Angele­
genheiten der Organisation der Vereinten N atio­
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
(UNESCO) an das Bundesministerium für Auswär­
tige Angelegenheiten über. Mit dem Bundesgesetz 
vom 11. Juli 1973 Über die Zahl, den Wirkungsbe­
reich und die Einrichtung der Bundesministerien 
(Bundesministeriengesetz 1973) (BGBL Nr. 389/ 
1973) wurde schließlich die Kompetenz in allen 
Angelegenheiten der kulturellen Auslandsbeziehun­
gen dem Bundesministerium für Auswärtige Ange­
legenheiten übertragen. Diese Rechtslage gilt auch 
noch nach dem heute in Kraft stehenden Bundes­
ministeriengesetz BGBL Nr.76/1986 in der Fas­
sung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 78/1987. 

Der Rechtsstatus von Kulturinstituten ist im Völ­
kerrecht nicht in genereller Weise geregelt. 
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Zu den Aufgaben einer diplomatischen Mission 
gehört es ua., "freundschaftliche Beziehungen zwi­
schen Entsendestaat und Empfangsstaat zu fördern 
und ihre wirtschaftlichen, kulturellen und wissen­
schaftlichen Beziehungen auszubauen" (Art. 3 
Abs. 1 lit. e des Wiener Übereinkommens über 
diplomatische Beziehungen, BGBI. Nr.66/1966) 
bzw. zu den Aufgaben einer konsularischen Vertre­
tung ua. "die Entwicklung ... kultureller und wis­
senschaftlicher Beziehungen zwischen dem 
Entsendestaat und dem Empfangsstaat zu fördern" 
(Art. 5, lit. b des Wiener Übereinkommens über 
konsularische Beziehungen, BGBI. Nr. 318/69). 
Zur Erfüllung dieser Aufgaben können diplomati­
sche Missionen oder konsularische Vertretungen 
einen Kulturreferenten bestellen bzw. eine Kultur­
abteilung/Kulturreferat einrichten. 

Die Errichtung einer Kulturabteilung (Kulturin­
stitut) an anderen Orten als denjenigen, in denen 
die diplomatische Mission oder konsularische Ver­
tretung ihren Sitz hat, bedürfte der ausdrücklichen 
Zustimmung des Empfangsstaates (Art. 12 des Wie­
ner Übereinkommens über diplomatische Bezie­
hungen bzw. Art. 4 Abs. 4 des Wiener Übereinkom­
mens über konsularische Beziehungen). 

Kulturinstitute - die nicht als Bestandteil bzw. 
als Kulturabteilung einer diplomatischen Mission 
oder konsularischen Vertretung gelten - sind 
grundsätzlich als Einrichtung sui generis anzuse­
hen, auf die das völkerrechtliche Diplomaten- und 
Konsularrecht grundsätzlich nicht Anwendung fin­
det, sofern nicht ein diplomatischer oder konsulari­
scher Status für das Institut bzw. die dort beschäf­
tigten Mitarbeiter vertraglich festgelegt wird. 
Manchmal enthalten nun aber Kulturabkommen 
Bestimmungen betreffend Kulturinstitute der jewei­
ligen Vertragspartner zB die Kulturabkommen mit 
Frankreich (BGBI. Nr. 220/1947), Großbritannien 
(BGBI. Nr.60/1953), Italien (BGBI. Nr.2701 
1954), Polen (BGBI. Nr. 434/1973), Spanien 
(BGBI. Nr.480/1976), Ungarn (BGBI. Nr.5191 
1977), oder es bestehen Sonderabkommen wie mit 
Jugoslawien (BGBI. Nr.424/1975, 194/1962 und 
282/1976). In Kulturabkommen enthaltene Rege­
lungen betreffend Kulturinstitute sind - entspre­
chend ihrer Ausführlichkeit - für die Bestimmung 
der rechtlichen Stellung des betreffenden Kulturin­
stitutes und seiner Bediensteten maßgeblich. 

Soweit Bedienstete des Kulturinstitutes als Ange­
hörige des Personals der diplomatischen Mission 
oder einer konsularischen Vertretung des Entsen­
destaates notifiziert sind, genießen sie die ihnen 
nach dem Wiener Übereinkommen über diplomati­
sche Beziehungen bzw. dem Wiener Übereinkom­
men über konsularische Beziehungen zustehenden 
Privilegien und Immunitäten. 

Wenn hinsichtlich eines Kulturinstitutes, das 
nicht als Teil einer diplomatischen Mission bzw. 
konsularischen Vertretung notifiziert ist, keine zwi-

schenstaatlichen Vereinbarungen getroffen wurden 
und auch ein allenfalls bestehendes Kulturabkom­
men keine diesbezüglichen Regelungen enthält, 
bestimmt sich die rechtliche Stellung des Kulturin­
stitutes im Empfangsstaat nach dessen innerstaatli­
chem Recht, soweit diesbezüglich Vorschriften 
bestehen. In Frage kommen hiefür insbesondere· 
vereinsrechtliche N ormen, Vorschriften bezüglich 
Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis usw. 
Probleme könnten sich in diesem Fall bezüglich 
Zölle und Steuern (Einkommens-, Grund-, Verwal­
tungssteuerni Abgaben) ergeben. 

Zweckmäßiger erscheint daher, vor Errichtung 
eines Kulturinstituts durch eine völkerrechtlich ver­
bindliche Absprache Errichtung, Tätigkeitsbereich, 
Vorrechte ua. zu regeln, wie es im vorliegenden 
Abkommen geschie4t. 

Besonderer Teil 

Zum Titel: 

Während Österreich seine dem Bundesministe­
rium für auswärtige Angelegenheiten unterstehen­
den offiziellen Kultureinrichtungen im Ausland als 
Kulturinstitute (derzeit bestehen solche in Rom, 
Paris, London, Agram, Kairo, New York, War­
schau, Budapest, Istanbul und Teheran) bezeichnet, 
werden von der CSSR diese Einrichtungen als Kul­
tur- und Informationszentren bezeichnet. Im 
Abkommen werden sowohl das künftige öster­
reichische Kulturinstitut in Prag und das künftige 
tschechoslowakische Kultur- und Informationszen­
trum in Wien als "Kultureinrichtungen" bezeich­
net. 

Zur Präambel: 

Von besonderer Bedeutung erscheint der Hin­
weis· auf die Schlußakte und andere einschlägige 
Dokumente der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, da gerade das Wiener 
Folgetreffen einige wesentliche Akzente bezüglich 
der kulturell-wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
setzte, auf die ua. in den Hinweisen zum Artikel 4 
besonders eingegangen wird. 

Durch die Errichtung der Kultureinrichtungen 
sollen die kulturellen, erzieherischen und wissen­
schaftlichen Beziehungen verstärkt werden, wobei 
die Kultureinrichtungen vor allem Aktionen setzen 
sollen, die über die auf Grund des Kulturabkom­
mens vereinbarten Arbeitsprogramme hinal,lsgehen; 
sie sollen die direkte Zusammenarbeit zwischen 
österreichischen und tschechoslowakischen Institu­
tionen, Kulturverbänden sowie Künstlern, Wissen­
schaftern .ua. fördern und Ad-hoc-Veranstaltungen, 
die sich der in den periodischen Kulturarbeitspro­
grammen gegebenen längerfristigen Planung ent­
ziehen, initiieren, planen und durchführen. 
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Zu Artikel 1: 

Festgelegt wird die Berechtigung beider Staaten, 
in der jeweils anderen Hauptstadt eine Kulturein­
richtung zu errichten; eine Verpflichtung zur 
Errichtung einer Kultureinrichtung besteht nicht. 
Beide Vertragsparteien sichern den Kultureinrich­
tungen größtmögliche Unterstützung zu und legen 
fest, daß die Kultureinrichtungen ihre Tätigkeit auf 
dem gesamten Hoheitsgebiet des Empfangsstaates 
ausüben. 

Festgelegt wird ferner, daß die Kultureinrichtun­
gen Rechtspersönlichkeit besitzen. 

Zu Artikel 2: 

Sofern die Kultureinrichtungen auf dem Gelände 
bzw. im Gebäude der diplomatischen Mission des 
Entsendestaates untergebracht werden, müssen die 
Kultureinrichtungen einen separaten Eingang besit­
zen, womit unterstrichen werden soll, daß die Kul­
tureinrichtung nicht Teil der diplomatischen Mis­
sion ist. Dies ist auch von der praktischen Seite her 
als zweckmäßig anzusehen, da durch die Kultur­
einrichtungen ein anderer und weiterer Personen­
kreis angesprochen werden soll als durch die diplo­
matische Mission bzw. deren Konsularabteilung. 

Da die Kultureinrichtungen nicht Teil der diplo­
matischen Mission sind und eigene Rechtspersön­
lichkeit besitzen, werden auf sie die Bestimmungen 
des Wien er Übereinkommens über diplomatischer 
Beziehungen (BGBl. Nr.66/1966) nicht ange­
wandt. 

Zu Artikel 3: 

Die gesamte Tätigkeit der Kultureinrichtungen 
erfolgt in Übereinstimmung mit diesem Abkommen 
und mit den Rechtsvorschriften des Empfangsstaa­
tes. Besondere nationale Rechtsvorschriften über 
die Tätigkeit von Kultureinrichtungen bestehen 
derzeit in keinem der beiden Vertragsstaaten. 

Mit dieser Formulierung wird auch sichergestellt, 
daß die Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
jedenfalls die im Abkommen vorgesehenen Befug­
nisse der Kultureinrichtungen nicht einseitig ein­
schränken können. 

Zu Artikel 4: 

Der Direktor und seine Stellvertreter müssen die 
Staatsangehörigkeit des Entsendestaates besitzen, 
während als Verwaltungs- und technisches Perso­
nal auch (sprachkundige) Staatsangehörige des 
Empfangsstaates, die in diesem ständig ansässig 
sind, beschäftigt werden können. Der Direktor der 
Kultureinrichtung wird von den zuständigen Orga­
nen des Entsendestaates ernannt und kann wie 
seine Stellvertreter - einschließlich des Verwal­
tungsbeamten und des Bibliothekars - Mitglied 
der diplomatischen Mission des Entsendestaates 
sein. Das entsandte Verwaltungs- und technische 

Personal, das die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzt, kann als Verwaltungs- und technisches Per­
sonal der Österreichischen Botschaft Prag notifi­
ziert werden, womit sich der Status. dieses Perso­
nenkreises nach den Vorschriften des Wiener Über­
einkommens über diplomatische Beziehungen rich­
tet. 

Von besonderer Bedeutung erscheint die Mög­
lichkeit des Direktors und seiner beauftragten Mit­
arbeiter, mit den zuständigen zentralen wie lokalen 
Behörden, Bildungs- und Wissenschaftseinric~tun­
gen sowie kulturellen Organisationen usw. in Uber­
einstimmung mit den in Geltung stehenden Rechts­
vorschriften des Empfangsstaates direkt verkehren 
zu können. Dies sichert die Flexibilität und die 
effektive Tätigkeit der Kultureinrichtungen. 

Zum österreichischen Wunsch, in den Abkom­
menstext eine Klausel betreffend die Freiheit des 
Zuganges zu den Kultureinrichtungen aufzuneh­
men, wurde tschechoslowakischerseits bei den Ver­
handlungen erklärt, daß dieser freie Zugang in der 
CSSR gegeben wäre, diese Zugangsfreiheit auch 
durch den Abschluß· dieses Abkommens unterstri­
chen werde und man im übrigen eine Wiederho­
lung von beim Wiener KSZE-Folgetreffen in Ver­
handlung stehenden Punktationen vermeiden 
wolle. 

Im Kapitel "Zusammenarbeit und Austausch im 
Bereich der Kultur" wird vom Wiener Folgetreffen 
unter Punkt 49 folgendes festgestellt: "Sie (Anmer­
kung: die Teilnehmerstaaten) werden die Einrich­
tung von Kulturinstituten oder -zentren anderer 
Teilnehmerstaaten auf ihrem Territorium. im 
gegenseitigen Einvernehmen befürworten. Der 
ungehinderte Zugang der Öffentlichkeit zu solchen 
Instituten oder Zentren sowie deren normaler 
Betrieb wird sichergestellt werden." 

Gemäß Absatz 4 erfolgt - sofern nichts anderes 
vereinbart wird - die V ortrags- und künstlerische 
Tätigkeit der Kultureinrichtungen nur durch. 
Staatsangehörige des Entsende- oder Empfangs­
staates ; eine generelle Ausnahmeregelung wurde 
für künstlerische Ensembles und Gruppen festge­
legt, da an solchen - vor allem in Österreich -
meist Künstler aus aller Welt tätig sind. 

Es ist ferner ein wissenschaftlich-technischer 
Informationsaustausch vorgesehen, wobei der Aus­
tausch von Forschungsergebnissen in Übereinstim­
mung mit innerstaatlichen Vorschriften erfolgt, um 
den Schutz des geistigen Eigentums zu sichern. Die 
Kultureinrichtungen sind auch berufen, mit den 
zuständigen Stellen des Empfangsstaates gemein­
same Symposien, Fortbildungskurse und Ausstel­
lungen mit wissenschaftlicher und wissenschaftlich­
technischer Thematik zu organisieren. 

Zu Artikel 6: 

Die Verpflichtung der Direktoren der Kulturein­
richtungen, die zuständigen Stellen des Empfangs-
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staates im voraus über die geplanten Veranstaltun­
gen und Programme und die Materialien, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt oder verbrei­
tet werden, zu informieren, wird von den Kultur­
ei~richtungen dadurch erfüllt werden, daß das zu 
publizierende Monats- bzw. Vierteljahrespro­
gramm der Kultureinrichtungen bzw. die zu vertei­
lenden Materialien auch der Kultursektion des 
Außenministeriums des Empfangsstaates zur Verfü­
gung gestellt wird. 

Die Kultureinrichtungen werden bei der Durch­
führung der von der Gemischten Kommission 
gemäß Artikel 23 des Kulturabkommens festzule­
genden Arbeitsprogramme mitwirken. Bei den 
Tagungen dieser Gemischten Kommission soll auch 
die - außerhalb des kulturell-wissenschaftlichen 
Arbeitsprogrammes stattfindende - Tätigkeit der 
Kultureinrichtungen im Rückblick behandelt wer­
den. 

Zu Artikel 5: 

Dieser behandelt umfassend den Tätigkeitsbe­
reich der Kultureinrichtungen, der vor allem 
umfaßt: 

a) Informationen über Kultur, Kunst und Wis­
senschaft (generelle wie spezielle Informatio­
nen) 

b) Veranstaltungen von sprach-, kultur-, bil­
dungswissenschaftlichen, sonstigen wissen­
schaftlichen sowie literarischen Vorträgen, 
Lesungen und Symposien, von Konzerten 
Theateraufführungen und künstlerischen 
Darbietungen sowie von Filmpräsentationen 

c) Durchführung von Ausstellungen in den 
Bereichen Kultur, Kunst, Sport und Wissen­
schaft (auf dem gesamten Staatsgebiet beider 
Länder) 

d) Durchführung von Sprachkursen mit beson­
derer Berücksichtigung der Kultur- und Lan­
deskunde des Entsendestaates (derartige 
Sprachkurse werden von einigen Öster­
reichischen Kulturinstituten angeboten, zB 
Budapest, Teheran usw. und finden großes 
Interesse) 

e) Einrichtung und Führung von Leseräumen 
und Leihbibliotheken in den Räumlichkeiten 
der Kultureinrichtungen, die Publikationen 
und audiovisuelle Material enthalten, welche 
sich auf den Entsende- oder den Empfangs­
staat beziehen (durch die "Leihbibliothek" ist 
eine größere und räumlich breitergestreute 
Wirksamkeit der künftigen Bibliotheken 
gegeben). 

Eine allfällige Kleinhandelstätigkeit (die derzeit 
von beiden Seiten nicht angestrebt wird), zB Ver­
kauf von Büchern und Gegenständen volkskundli­
cher und künstlerischer Art, bedarf einer vertragli­
chen Sonderregelung. 

In Absatz 2 ist Abgabenfreiheit für Entgelt für 
Veranstaltungen (zll Sprachkurse, V onrigc, Au,-

stellungen) festgelegt, die in den Räumlichkeiten 
der Kultureinrichtungen stattfinden und wo zur 
Deckung der Kosten Entgelt eingehoben wird. 
Diese Abgabenfreiheit dient vor allem dazu, jene 
Kosten zu decken, die im Zusammenhang mit 
Sprachkursen ua. entstehen; diese Kosten werden 
derzeit aus den der Kultureinrichtung zur Verfü-

. gung stehenden Krediten nicht zur Gänze gedeckt. 

Für Entgelt, das für Veranstaltungen außerhalb 
der Kultureinrichtung eingehoben wird (zB eine 
Veranstaltung in einem Konzertsaal usw.), ist keine 
Abgabenfreiheit gegeben; die Empfangsstaaten 
gewähren jedoch ihre Unterstützung für Veranstal­
tungen außerhalb der Räumlichkeiten der Kultur­
einrichtungen. 

Zu Artikel 7: 

Der Erwerb oder die Anmietung von Räumlich­
keiten für die Kultureinrichtungen soll - nach 
Maßgabe der Rechtsvorschriften - vom Emp­
fangsstaat erleichtert werden. Diese Bestimmung 
soll vor allem dort Erleichterungen bringen, wo 
entsprechende lokale Regelungen besondere 
Erschwerungen mit sich bringen. 

Jeder Staat trägt die Kosten für Errichtung und 
Betrieb seiner Kultureinrichtung selbst. 

Zu Artikel 8: 

Die Regelung betreffend Ein- und Ausfuhrabga­
ben entspricht der Regelung in dem Wiener Über­
einkommen über diplomatische Beziehungen und 
bezweckt Erleichterungen für den Betrieb der Kul­
tureinrichtungen. Auch eine Befreiung der direkten 
Besteuerung ist vorgesehen, nicht jedoch für eine 
sogenannte Kleinhandelstätigkeit. 

Zu Artikel 9: 

Die Grundsätze einer allfälligen Kleinhandelstä­
tigkeit, die derzeit nicht vorgesehen ist, werden 
behandelt; Bedingungen, Umfang sowie Art und 
Weise der Durchführung dieser Kleinhandelstätig­
keit bedürfen einer Vereinbarung zwischen den 
Vertragsparteien. 

Zu Artikel 10: 

Die Inkrafttretensformel berücksichtigt, daß für 
die rechtzeitige Kundmachung dieses Abkommens 
im Bundesgesetzblatt ein entsprechender Zeitraum 
gegeben ist. 

Zu Artikel 11: 

Das Abkommen, das auf unbestimmte Zeit abge­
schlossen ist, kann von jedem Vertrags staat jeder­
zeit - mit einer Frist von sechs Monaten -
gekündigt werden. 
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